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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Haspe

Beteiligt:

Betreff:
Genehmigung des  Dringlichkeitsbeschlusses  gem. § 36 Abs. 5 Satz 2 GO NW
Hier: Beleuchtung des Kirmesbauerdenkmals

Beratungsfolge:
28.05.2020 Bezirksvertretung Haspe

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Haspe genehmigt den Dringlichkeitsbeschluss gem. § 36 
Abs. 5 Satz 2 GO NW vom 02.04.2020, welcher als Anlage Gegenstand der 
Vorlage ist. 
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Begründung
Siehe Anlage (Dringlichkeitsbeschluss, Vorlage: 0284/2020).
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen
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BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
 
 
 
 
Drucksachennummer: 0284/2020 
 
Betreff: 
Haushalt 2020: Mittelbereitstellung Beleuchtung des  Kirmesbauerdenkmals 
Hier: Dringlichkeitsbeschluss . § 36 Abs. 5 Satz 2 GO NW 
 
Beschlussfassung: 

 
 
Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Haspe stellt aus ihren Mitteln für das laufende Haushaltsjahr 
einen Betrag in Höhe von bis zu 6.000,00 € für die Beleuchtung des 
Kirmesbauerdenkmals zur Verfügung 
 
 
 
 

 
______________________                                         ______________________ 
Dietmar Thieser      Heike Bremser 
Bezirksbürgermeister                                                   Vorsitzende der CDU-Fraktion 
        in der Bezirksvertretung Haspe 
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ÖFFENTLICHE DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG VORSITZENDER 

Amt/Eigenbetrieb: 
Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Haspe 
 
Beteiligt: 
 
 

Betreff:  
Haushalt 2020: Mittelbereitstellung Beleuchtung des  Kirmesbauerdenkmals 
Hier: Dringlichkeitsbeschluss . § 36 Abs. 5 Satz 2 GO NW 
 
Beratungsfolge:  
 
 

Beschlussvorschlag: siehe Seite 1 
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Kurzfassung 
Entfällt 
 
 
Begründung 
Die Vorlage für die Bereitstellung der bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO 
NW für die Beleuchtung des Kirmesbauerdenkmals am Platz vor dem Torhaus  hätte 
in der Sitzung der Bezirksvertretung Haspe am 02.04.2020 beraten werden sollen. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnte die Sitzung nicht stattfinden. Damit 
eine rechtzeitige Auftragsvergabe an die Firma Alliander Stadtlicht Rhein-Ruhr 
GmbH erfolgen kann, ist dieser Dringlichkeitsbeschluss erforderlich.  
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Inklusion von Menschen mit Behinderung 
 
Belange von Menschen mit Behinderung 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 
x sind nicht betroffen 
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